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Hundefreilaufflächen im Stadtgebiet Laatzen, OT Rethen 
- Anfrage der Gruppe SPD und Grüne im Ortsrat Rethen 
- Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
Zu den in der Drucksachen-Nr. 2023/064 aufgeworfenen Fragen wird wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
Zu Punkt 1: 
Es gibt im Ortsteil Rethen keine ausgewiesene Hundefreilauffläche. 
 
Zu Punkt 2: 
Es besteht theoretisch die Möglichkeit in Rethen eine umzäunte Hundefreilauffläche zu 
schaffen und entsprechend zu beschildern. Allerdings tun sich geeignete Flächen hierfür in 
Rethen zurzeit nicht auf.  
 
Zu Punkt 3: 
Mit einer Ausdehnung bis zur östlichen Grenze der Meskenwiese und der östlichen Grenze 
des VGP-Parks ist der Bereich zwischen der B6, der B443 und der nördlichen Grenze der 
Meskenwiese nicht als Wildschongebiet mit ganzjährigem Leinenzwang ausgewiesen. Aller-
dings befinden sich hier lediglich die Wege im städtischen Eigentum. Sämtliche Flächen in 
diesem Gebiet sind landwirtschaftlich genutzt und gehören nicht der Stadt Laatzen. Eine 
Ausweisung als Hundefreilauffläche kommt somit nicht in Betracht. 
 
Zu Punkt 4: 
Angesichts der angespannten Haushaltslage wird die Aufstellung von Hundekotbeutelspen-
dern inklusive Abfallkorb ablehnend betrachtet, da die Entsorgung sowie das Befüllen kos-
tenintensiv sind. Ebenso gibt es immer wieder Probleme durch Vandalismus und miss-
bräuchlich verwendete Kotbeutel, die dann in der freien Landschaft liegen. 

 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Axel Grüning 
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